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VERORDNUNG (EU) Nr. 747/2014 DES RATES 

vom 10. Juli 2014 

über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Sudan und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 131/2004 und (EG) 

Nr. 1184/2005 

Artikel 1 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „Vermittlungsdienste“ 

i) die Aushandlung oder Veranlassung von Transaktionen zum 
Kauf, zum Verkauf oder zur Lieferung von Gütern und Tech
nologien oder von Finanzdienstleistungen oder technischen 
Dienstleistungen von einem Drittland aus in ein anderes Drittland 
oder 

ii) den Verkauf oder Kauf von Gütern und Technologien oder von 
Finanzdienstleistungen oder technischen Dienstleistungen, die 
sich in Drittländern befinden, zwecks Verbringung in ein anderes 
Drittland; 

b) „Anspruch“ jede vor oder nach Inkrafttreten dieser Verordnung er
hobene Forderung, die mit der Durchführung eines Vertrags oder 
einer Transaktion im Zusammenhang steht, und unabhängig davon, 
ob sie gerichtlich geltend gemacht wird oder wurde, und umfasst 
insbesondere 

i) Forderungen auf Erfüllung einer Verpflichtung aus oder in Ver
bindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion, 

ii) Forderungen auf Verlängerung oder Zahlung einer finanziellen 
Garantie oder Gegengarantie in jeglicher Form, 

iii) Forderungen nach Schadenersatz in Verbindung mit einem Ver
trag oder einer Transaktion, 

iv) Gegenforderungen, 

v) Forderungen auf Anerkennung oder Vollstreckung — auch im 
Wege der Zwangsvollstreckung — von Gerichtsurteilen, 
Schiedssprüchen oder gleichwertigen Entscheidungen, ungeachtet 
des Ortes, an dem sie ergangen sind; 

c) „Vertrag oder Transaktion“ jedes Geschäft, ungeachtet der Form und 
des anwendbaren Rechts, bei dem dieselben oder verschiedene Par
teien einen oder mehrere Verträge abschließen oder vergleichbare 
Verpflichtungen eingehen; als „Vertrag“ gelten auch alle Garantien, 
insbesondere finanzielle Garantien und Gegengarantien sowie Kre
dite, rechtlich unabhängig oder nicht, ebenso alle Nebenvereinbarun
gen, die auf einem solchen Geschäft beruhen oder mit diesem im 
Zusammenhang stehen; 

d) „zuständige Behörden“ die auf den in Anhang II aufgeführten Inter
netseiten angegebenen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten; 

e) „wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art, unabhängig 
davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweg
lich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber für den 
Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet wer
den können; 

f) „Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen“ die Verhinderung der 
Verwendung von wirtschaftlichen Ressourcen für den Erwerb von 
Geldern, Waren oder Dienstleistungen, die auch den Verkauf, das 
Vermieten oder das Verpfänden dieser Ressourcen einschließt, sich 
aber nicht darauf beschränkt; 

▼B
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g) „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeglicher Form der Be
wegung, des Transfers, der Veränderung und der Verwendung von 
Geldern sowie des Zugangs zu ihnen oder ihres Einsatzes, wodurch 
das Volumen, die Höhe, die Belegenheit, das Eigentum, der Besitz, 
die Eigenschaften oder die Zweckbestimmung der Gelder verändert 
oder sonstige Veränderungen bewirkt werden, die eine Nutzung der 
Gelder einschließlich der Vermögensverwaltung ermöglichen; 

h) „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte und Vorteile jeder Art, die 
Folgendes einschließen, aber nicht darauf beschränkt sind: 

i) Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanwei
sungen und andere Zahlungsmittel, 

ii) Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Gut
haben auf Konten, Zahlungsansprüche und verbriefte Forderun
gen, 

iii) öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel 
einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpapierzertifikate, Ob
ligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe und De
rivate, 

iv) Zinserträge, Dividenden und andere Einkünfte oder Wert
zuwächse aus Vermögenswerten, 

v) Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfül
lungsgarantien und andere finanzielle Ansprüche, 

vi) Akkreditive, Konnossemente, Übereignungsurkunden, und 

vii) Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen 
oder anderen Finanzressourcen; 

i) „Sanktionsausschuss“ den Ausschuss des Sicherheitsrats der Verein
ten Nationen, der mit Nummer 3 der Resolution 1591 (2005) des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen eingesetzt wurde; 

j) „technische Hilfe“ jede technische Unterstützung im Zusammenhang 
mit Reparaturen, Entwicklung, Herstellung, Montage, Erprobung, 
Wartung oder jeder anderen technischen Dienstleistung; sie kann in 
Form von Anleitung, Beratung, Ausbildung, Weitergabe von prakti
schen Kenntnissen oder Fertigkeiten oder in Form von Beratungs
diensten erfolgen und schließt auch Hilfe in verbaler Form ein; 

k) „Gebiet der Union“ die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, in denen 
der Vertrag Anwendung findet, nach Maßgabe der im Vertrag fest
gelegten Bedingungen, einschließlich ihres Luftraums. 

Artikel 2 

Es ist verboten, 

a) technische Hilfe oder Vermittlerdienste im Zusammenhang mit mi
litärischen Aktivitäten und der Bereitstellung, Herstellung, Instand
haltung und Verwendung von Rüstungsgütern und damit verbunde
nem Material jeglicher Art, einschließlich Waffen und Munition, 
Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung 
und entsprechender Ersatzteile, unmittelbar oder mittelbar an natür
liche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 
Sudan oder zur Verwendung in Sudan zu gewähren, zu verkaufen, 
zu liefern oder an diese weiterzugeben; 

▼B
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b) Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit militärischen 
Aktivitäten, insbesondere Zuschüsse, Darlehen und Ausfuhrkredit
versicherungen sowie Versicherungen und Rückversicherungen für 
den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von 
Rüstungsgütern und zugehörigen Gütern oder für die Erbringung von 
damit verbundener technischer Hilfe mittelbar oder unmittelbar für 
natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtun
gen in Sudan oder zur Verwendung in Sudan bereitzustellen. 

Artikel 3 

Abweichend von Artikel 2 können die zuständigen Behörden der Mit
gliedstaaten die Bereitstellung von Finanzmitteln, finanzieller und tech
nischer Unterstützung sowie Vermittlungsdiensten genehmigen, wenn 
sie sich auf Folgendes beziehen: 

a) nichtletales militärisches Gerät, das die ausschließlich für humanitäre 
Zwecke, für die Überwachung der Menschenrechtslage, für Schutz
zwecke oder für die Programme der Vereinten Nationen (VN), der 
Afrikanischen Union (AU) und der Europäischen Union zum Aufbau 
von Institutionen bestimmt ist; 

b) Material, das für den Einsatz bei Krisenbewältigungsmaßnahmen der 
Europäischen Union, der VN und der AU bestimmt ist; 

c) Ausrüstung und Material zur Verwendung bei der Minenräumung. 

Artikel 4 

Artikel 2 gilt nicht für Schutzkleidung, einschließlich kugelsicherer 
Westen und Militärhelme, die von Personal der VN, Personal der Eu
ropäischen Union oder ihrer Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, hu
manitärem Hilfspersonal, Entwicklungshilfepersonal sowie zugehörigem 
Personal ausschließlich zum persönlichen Gebrauch vorübergehend nach 
Sudan ausgeführt werden. 

Artikel 5 

(1) Alle Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die Eigentum oder 
Besitz der in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Per
sonen, Organisationen oder Einrichtungen sind oder von diesen direkt 
oder indirekt kontrolliert werden, werden eingefroren. 

(2) Den in Anhang I aufgeführten natürlichen und juristischen Per
sonen, Organisationen und Einrichtungen dürfen weder unmittelbar noch 
mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden oder zugutekommen. 

(3) Anhang I umfasst die vom Sanktionsausschuss benannten natür
lichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die 
den Friedensprozess behindern, eine Bedrohung für die Stabilität in 
Darfur und in der Region darstellen, Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht, Verletzungen der internationalen Menschenrechte oder an
dere Gräueltaten begehen, gegen das Waffenembargo verstoßen und/ 
oder für offensive militärische Flüge in und über der Region Darfur 
verantwortlich sind. 

▼B
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Artikel 6 

(1) Abweichend von Artikel 5 können die zuständigen Behörden in 
den Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder 
wirtschaftlicher Ressourcen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder 
oder wirtschaftlicher Ressourcen unter ihnen geeignet erscheinenden 
Bedingungen genehmigen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

a) Die betreffende zuständige Behörde hat festgestellt, dass die Gelder 
oder wirtschaftlichen Ressourcen 

i) für die Befriedigung der Grundbedürfnisse der in Anhang I auf
geführten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen und der unterhaltsberechtigten Familienange
hörigen solcher natürlicher Personen, unter anderem für die Be
zahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medi
kamenten und medizinischer Behandlung, Steuern, Versiche
rungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungseinrichtun
gen, erforderlich sind, 

ii) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare oder der 
Erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstel
lung juristischer Dienstleistungen dienen, oder 

iii) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Kosten für die 
routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener Gel
der oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen, und 

b) der betreffende Mitgliedstaat hat die Feststellung nach Buchstabe a 
und seine Absicht, die Genehmigung zu erteilen, dem Sanktionsaus
schuss notifiziert und dieser hat nicht innerhalb von zwei Arbeits
tagen nach dieser Notifizierung Einwände dagegen erhoben. 

(2) Abweichend von Artikel 5 können die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirt
schaftlicher Ressourcen oder die Bereitstellung bestimmter eingefrorener 
Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, nachdem die fest
gestellt haben, dass die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen für 
außerordentliche Ausgaben bestimmt sind, vorausgesetzt, dass der be
treffende Mitgliedstaat dem Sanktionsausschuss diese Feststellung mit
geteilt und der Sanktionsausschuss sie gebilligt hat. 

Artikel 7 

Abweichend von Artikel 5 können die zuständigen Behörden der Mit
gliedstaaten die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirt
schaftlicher Ressourcen genehmigen, wenn die nachstehenden Voraus
setzungen erfüllt sind: 

a) Die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand eines 
Sicherungs- oder Zurückbehaltungsrechts, das vor dem Datum, an 
dem die in Artikel 5 genannte Person, Organisation oder Einrichtung 
in Anhang I aufgenommen wurde, von einem Gericht, einer Ver
waltungsstelle oder einem Schiedsgericht beschlossen wurde, oder 
sie sind Gegenstand einer vor diesem Datum ergangenen Entschei
dung eines Gerichts, einer Verwaltungsstelle oder eines Schieds
gerichts, 

b) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der 
geltenden Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften über die Rechte 
des Gläubigers ausschließlich für die Erfüllung der Ansprüche ver
wendet, die durch ein solches Sicherungs- oder Zurückbehaltungs
recht gesichert sind oder deren Bestehen in einer solchen Entschei
dung festgestellt worden ist, 

c) das Zurückbehaltungsrecht oder die Entscheidung begünstigt nicht 
eine in Anhang I aufgeführte Person, Organisation oder Einrichtung, 

▼B
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d) die Anerkennung des Sicherungs- und Zurückbehaltungsrechts oder 
der Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur öffentlichen Ord
nung des betreffenden Mitgliedstaats und 

e) der Mitgliedstaat hat das Zurückbehaltungsrecht oder die Entschei
dung dem Sanktionsausschuss notifiziert. 

Artikel 8 

(1) Artikel 5 Absatz 2 hindert Finanz- oder Kreditinstitute nicht da
ran, Gelder, die von Dritten zugunsten der in Anhang I aufgeführten 
Person, Organisation oder Einrichtung überwiesen werden, auf den ein
gefrorenen Konten gutzuschreiben, sofern die auf diesen Konten gut
geschriebenen Beträge ebenfalls eingefroren werden. Die Finanz- oder 
Kreditinstitute unterrichten unverzüglich die einschlägige zuständige Be
hörde über solche Geschäfte. 

(2) Artikel 5 Absatz 2 gilt nicht für die Gutschrift auf den einge
frorenen Konten von 

a) Zinsen und sonstigen Erträgen dieser Konten, 

b) Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflich
tungen, die vor dem Datum, an dem die in Artikel 5 genannte na
türliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung in 
Anhang I aufgenommen wurde, geschlossen wurden beziehungs
weise entstanden sind, oder 

c) Zahlungen aufgrund eines von einem Gericht, einer Verwaltungs
stelle oder einem Schiedsgericht beschlossenen Sicherungs- oder Zu
rückbehaltungsrechts oder einer gerichtlichen, behördlichen oder 
schiedsgerichtlichen Entscheidung gemäß Artikel 7, 

sofern diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen nach Artikel 5 
Absatz 1 eingefroren werden. 

Artikel 9 

(1) Unbeschadet der geltenden Vorschriften über die Anzeigepflicht, 
die Vertraulichkeit und das Berufsgeheimnis sind natürliche und juris
tische Personen, Organisationen und Einrichtungen verpflichtet, 

a) Informationen, die die Anwendung dieser Verordnung erleichtern, 
wie etwa Informationen über die nach Artikel 5 eingefrorenen Kon
ten und Beträge, unverzüglich den zuständigen Behörden der Mit
gliedstaaten, in denen sie ihren Sitz bzw. Wohnsitz haben, und — 
direkt oder über diese zuständigen Behörden — der Kommission zu 
übermitteln und 

b) mit den in der Liste in Anhang II aufgeführten zuständigen Behörden 
bei der Überprüfung dieser Angaben zusammenzuarbeiten. 

(2) Zusätzliche Angaben, die direkt bei der Kommission eingehen, 
werden den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt. 

(3) Die nach diesem Artikel übermittelten oder entgegengenommenen 
Informationen dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie 
übermittelt oder entgegengenommen wurden. 

Artikel 10 

Es ist untersagt, wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten teilzuneh
men, mit denen die Umgehung der in den Artikeln 2 und 5 genannten 
Maßnahmen bezweckt oder bewirkt wird. 

▼B



 

02014R0747 — DE — 21.05.2021 — 005.003 — 7 

Artikel 11 

(1) Die natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und 
Einrichtungen sowie ihre Führungskräfte und Beschäftigten, die im gu
ten Glauben und im Einklang mit dieser Verordnung, Gelder oder wirt
schaftliche Ressourcen einfrieren oder ihre Bereitstellung ablehnen, kön
nen hierfür nicht haftbar gemacht werden, es sei denn, es ist nachgewie
sen, dass das Einfrieren oder das Zurückhalten der Gelder oder wirt
schaftlichen Ressourcen auf Fahrlässigkeit beruht. 

(2) Natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein
richtungen können für ihr Handeln nicht haftbar gemacht werden, 
wenn sie nicht wussten und keinen vernünftigen Grund zu der Annahme 
hatten, dass sie mit ihrem Handeln gegen die Maßnahmen nach dieser 
Verordnung verstoßen. 

Artikel 12 

(1) Forderungen im Zusammenhang mit Verträgen und Transaktio
nen, deren Erfüllung bzw. Durchführung von den mit dieser Verordnung 
verhängten Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise 
berührt wird, einschließlich Schadensersatzansprüchen und ähnlichen 
Ansprüchen, wie etwa Entschädigungsansprüche oder Garantieansprü
che, vor allem Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung einer Obliga
tion, einer Garantie oder eines Schadensersatzanspruchs, insbesondere 
einer finanziellen Garantie oder eines finanziellen Schadensersatz
anspruchs in jeglicher Form, wird nicht stattgegeben, sofern sie von 
einer der folgenden natürlichen oder juristischen Personen, Organisatio
nen oder Einrichtungen geltend gemacht werden: 

a) den benannten, in Anhang I aufgeführten natürlichen und juristischen 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen, 

b) sonstigen natürliche und juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen, die über eine der in Buchstabe a genannten Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen oder in deren Namen handeln. 

(2) In Verfahren zur Durchsetzung eines Anspruchs trägt die natür
liche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung, die den 
Anspruch geltend macht, die Beweislast dafür, dass die Erfüllung des 
Anspruchs nicht nach Absatz 1 verboten ist. 

(3) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten 
natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung auf 
gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Nichterfüllung vertrag
licher Pflichten nach dieser Verordnung. 

Artikel 13 

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten informieren sich unter
einander über die nach dieser Verordnung getroffenen Maßnahmen und 
übermitteln einander ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnung 
vorliegende sonstige sachdienliche Informationen, insbesondere über 

a) nach Artikel 5 eingefrorene Gelder und nach den Artikeln 6, 7 und 8 
erteilte Genehmigungen, 

b) Verstöße, Vollzugsprobleme und Urteile einzelstaatlicher Gerichte. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln einander und der Kommission 
unverzüglich ihnen vorliegende sonstige sachdienliche Informationen, 
die die wirksame Anwendung dieser Verordnung berühren könnten. 

▼B



 

02014R0747 — DE — 21.05.2021 — 005.003 — 8 

Artikel 14 

Die Kommission wird ermächtigt, Anhang II entsprechend den von den 
Mitgliedstaaten übermittelten Informationen zu ändern. 

Artikel 15 

(1) Nimmt der Sicherheitsrat der VN oder der Sanktionsausschuss 
eine natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung 
in die Liste auf und legt er dafür eine entsprechende Begründung vor, so 
nimmt der Rat diese natürliche oder juristische Person, Organisation 
oder Einrichtung in Anhang I auf. Der Rat setzt die betreffende natür
liche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung entweder 
auf direktem Weg, falls deren Anschrift bekannt ist, oder durch die 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung von seinem Beschluss und 
der Begründung in Kenntnis, und gibt dabei dieser natürlichen oder 
juristischen Person, Organisation oder Einrichtung Gelegenheit zur Stel
lungnahme. 

(2) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden stichhaltige 
neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat seinen Beschluss und 
unterrichtet die natürliche oder juristische Person, Organisation oder 
Einrichtung entsprechend. 

(3) Beschließen die Vereinten Nationen, eine natürliche oder juristi
sche Person, Organisation oder Einrichtung von der Liste zu streichen 
oder die der Identifizierung dienenden Angaben zu einer in der Liste 
aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder 
Einrichtung zu ändern, so ändert der Rat Anhang I entsprechend. 

Artikel 16 

Anhang I enthält, soweit verfügbar, auch Angaben, die vom Sicherheits
rat der VN oder vom Sanktionsausschuss übermittelt werden und die zur 
Identifizierung der betreffenden natürlichen oder juristischen Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen erforderlich sind. In Bezug auf na
türliche Personen können diese Angaben Name, einschließlich Alias
namen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Reisepass- und Per
sonalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, sowie 
Funktion oder Beruf umfassen. In Bezug auf juristische Personen, Or
ganisationen oder Einrichtungen können diese Angaben Namen, Ort und 
Datum der Registrierung, Registriernummer und Geschäftsort umfassen. 
Anhang I enthält ferner den Tag der Benennung durch den Sicherheits
rat oder den Sanktionsausschuss. 

Artikel 17 

(1) Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen diese Verordnung 
Sanktionen fest und treffen die zur Sicherstellung ihrer Anwendung 
erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirk
sam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die entsprechenden 
Bestimmungen unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung mit 
und melden ihr alle Änderungen dieser Bestimmungen. 

Artikel 18 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die in dieser Verordnung genann
ten zuständigen Behörden und geben sie auf den Internetseiten in An
hang II an. Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission jede Än
derung der Adressen ihrer in Anhang II aufgeführten Internetseiten. 

▼B
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(2) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission ihre zuständigen 
Behörden einschließlich der Kontaktdaten unverzüglich nach Inkrafttre
ten dieser Verordnung und notifizieren ihr jede spätere Änderung. 

(3) Soweit diese Verordnung eine Notifizierungs-, Informations- oder 
sonstige Mitteilungspflicht gegenüber der Kommission vorsieht, werden 
dazu die Anschrift und die anderen Kontaktdaten verwendet, die in 
Anhang II angegeben sind. 

Artikel 19 

Diese Verordnung gilt 

a) im Gebiet der Union einschließlich ihres Luftraums, 

b) an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt der 
Mitgliedstaaten unterstehen, 

c) für Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besit
zen, innerhalb und außerhalb des Gebiets der Union, 

d) für nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete oder eingetra
gene juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen inner
halb und außerhalb des Gebiets der Union, 

e) für juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Bezug 
auf Geschäfte, die ganz oder teilweise in der Union getätigt werden. 

Artikel 20 

Die Verordnungen (EG) Nr. 131/2004 und (EG) Nr. 1184/2005 werden 
hiermit aufgehoben. Verweise auf die aufgehobenen Verordnungen gel
ten als Verweise auf die vorliegende Verordnung und Verordnung (EU) 
Nr. 748/2014. 

Artikel 21 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B
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ANHANG I 

LISTE DER NATÜRLICHEN UND JURISTISCHEN PERSONEN, 
ORGANISATIONEN UND EINRICHTUNGEN NACH ARTIKEL 5 

A. Natürliche Personen 

▼M1 
1. ELHASSAN, Gaffar Mohammed 

Aliasname: Gaffar Mohmed Elhassan 

Funktion: Generalmajor und Kommandant („Major-General and Comman
der“) der westlichen Militärregion für die sudanesischen Streitkräfte (SAF). 

Nationale Kennziffer: Ausweis eines ehemaligen Armeeangehörigen Nr.: 
4302. 

Geburtsdatum: 24. Juni 1952. 

Anschrift: El Waha, Omdurman, Sudan. 

Tag der Benennung durch die VN: 25. April 2006. 

Weitere Angaben: Aus der sudanesischen Armee in den Ruhestand entlas
sen. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol 
und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/ 
un/5282254 

Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusam
menfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Die Sachverständigengruppe berichtet, dass Generalmajor Gaffar Mohammed 
Elhassan ihnen gegenüber erklärt habe, dass er während seiner Zeit als Kom
mandant der westlichen Militärregion die direkte operative Führung (haupt
sächlich taktische Führung) aller Elemente der sudanesischen Streitkräfte in 
Darfur ausgeübt habe. Elhassan hatte diese Position als Kommandant des 
westlichen Militärgebiets von November 2004 (ca.) bis Anfang 2006 inne. 
Nach Informationen der Sachverständigengruppe war Elhassan für Verstöße 
gegen Nummer 7 der Resolution 1591 des Sicherheitsrates verantwortlich, da 
er in dieser Position (von Khartum aus) den Transfer militärischer Ausrüs
tungsgegenstände nach Darfur ohne vorherige Genehmigung des nach der 
Resolution 1591 eingesetzten Ausschusses anforderte und genehmigte (seit 
dem 29. März 2005). Elhassan selbst gab der Sachverständigengruppe gegen
über zu, dass zwischen dem 29. März 2005 und Dezember 2005 Flugzeuge, 
Flugzeugmotoren und weitere militärische Ausrüstungsgegenstände aus ande
ren Teilen Sudans nach Darfur verbracht wurden. Er unterrichtete die Sach
verständigengruppe beispielsweise darüber, dass zwei Mi-24-Kampfhub
schrauber zwischen dem 18. und 21. September 2005 ohne Genehmigung 
nach Darfur verbracht wurden. Es besteht zudem die begründete Annahme, 
dass Elhassan als Kommandant des westlichen Militärgebiets direkt für die 
Genehmigung militärischer Angriffsflüge am 23./24. Juli 2005 im Gebiet um 
Abu Hamra und am 19. November 2005 im Gebiet Jebel Moon in 
West-Darfur verantwortlich war. Mi-24-Kampfhubschrauber waren an beiden 
Operationen beteiligt und sollen laut Berichten in beiden Fällen das Feuer 
eröffnet haben. Die Sachverständigengruppe berichtet, dass Elhassan ihr ge
genüber erklärt habe, dass er selbst in seiner Eigenschaft als Kommandant des 
westlichen Militärgebiets Anforderungen für Luftunterstützung und Luftope
rationen genehmigt habe. (Siehe Bericht S/2006/65 der Sachverständigen
gruppe, Nummern 266-269.) Mit diesen Handlungen hat Generalmajor Gaffar 
Mohammed Elhassan gegen die einschlägigen Bestimmungen der Resolution 
1591 des Sicherheitsrates verstoßen und erfüllt somit die Kriterien, um vom 
Ausschuss für die Aufnahme in die Liste der Personen, gegen die Sanktionen 
verhängt werden, benannt zu werden. 

▼M3 
2. ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla 

Aliasnamen: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; 
e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem 

Funktion: a) ehemaliges Mitglied der Nationalversammlung Sudans, 
Al-Waha District; b) ehemaliger Sonderberater des Ministeriums für Bundes
angelegenheiten; c) oberster Führer des Mahamid-Stamms in Nord-Darfur 

▼B
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Geburtsdatum: a) 1. Januar 1964; b) 1959; 

Geburtsort: Kutum; 

Anschrift: a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (wohnhaft in Kabkabiya 
und in der Stadt Kutum, Nord-Darfur, früher wohnhaft in Khartum). 

Staatsangehörigkeit: Sudan 

Reisepass: a) Diplomatenpass Nr. D014433, ausgestellt am 21. Februar 2013 
(abgelaufen am 21. Februar 2015); 

b) Diplomatenpass Nr. D009889, ausgestellt am 17. Februar 2011 (abgelau
fen am 17. Februar 2013). 

Nationale Kennziffer: Staatsbürgerschaftsnachweis Nr. A0680623. 

Tag der Benennung durch die VN: 25. April 2006. 

Weitere Angaben: Foto verfügbar für die Aufnahme in die Besondere Aus
schreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates der Ver
einten Nationen. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) 
der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/ 
notice/search/un/5795065 

Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusam
menfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Aus einem Bericht von Human Rights Watch geht hervor, dass man eine 
Notiz einer lokalen Regierungsstelle in Nord-Darfur vom 13. Februar 2004 
hat, in der der Befehl an die „Sicherheitseinheiten des Ortes“ ergeht, „die 
Fortsetzung der Tätigkeiten der Mudschaheddin und der Freiwilligen unter 
dem Kommando von Sheikh Musa Hilal in den Gebieten von [Nord-Darfur] 
zuzulassen und deren wesentliche Bedürfnisse sicherzustellen“. Am 28. Sep
tember 2005 griffen 400 Angehörige arabischer Milizen die Dörfer Aro Shar
row (einschließlich des dortigen Binnenflüchtlingslagers), Acho und 
Gozmena in West-Darfur an. Ferner wird angenommen, dass Musa Hilal 
beim Angriff auf das Flüchtlingslager in Aro Sharrow anwesend war; sein 
Sohn war bei einem Angriff der sudanesischen Befreiungsarmee auf Shareia 
getötet worden, sodass er nunmehr an einer persönlichen Blutfehde beteiligt 
war. Es besteht die begründete Annahme, dass er als oberster Führer direkt 
für diese Handlungen sowie für Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, 
Verletzungen der internationalen Menschenrechte und andere Gräueltaten ver
antwortlich war. 

▼M5 __________ 

▼M3 
4. MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim 

Aliasnamen: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) „Tek“; c) Gabril 
Abdul Kareem Badri 

Funktion: Feldkommandeur der Nationalen Bewegung für Reform und 
Entwicklung (NMRD) 

Geburtsdatum: 1. Januar 1967 

Geburtsort: El-Fasher, Nord-Darfur 

Staatsangehörigkeit: gebürtiger Sudanese 

Anschrift: Tine, Sudan (wohnhaft in Tine auf der sudanesischen Seite der 
Grenze zu Tschad) 

Nationale Kennziffern: a) 192-3238459-9; b) Nachweis der durch Geburt 
erworbenen Staatsangehörigkeit: Nr. 302581 

Tag der Benennung durch die VN: 25. April 2006. 

▼M3
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Weitere Angaben: Foto verfügbar für die Aufnahme in die Besondere Aus
schreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates der Ver
einten Nationen. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) 
der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/ 
notice/search/un/5795071 

Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusam
menfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mayu ist verantwortlich für die Entführung von Personal der Mission der 
Afrikanischen Union in Sudan (AMIS) in Darfur im Oktober 2005. Mayu 
versucht offen, die AMIS-Mission durch Einschüchterung zu vereiteln; so 
drohte er beispielsweise im November 2005 damit, Hubschrauber der Afri
kanischen Union (AU) im Gebiet von Jebel Moon abzuschießen. Mit solchen 
Handlungen hat Mayu eindeutig gegen die Resolution 1591 (2005) des Si
cherheitsrates der Vereinten Nationen verstoßen, indem er die Stabilität in 
Darfur bedrohte; er erfüllt somit die Kriterien, um vom Ausschuss für die 
Aufnahme in die Liste der Personen, gegen die Sanktionen verhängt werden, 
benannt zu werden. 

▼B 
B. Juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen 

▼M3
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ANHANG II 

INTERNETSEITEN MIT INFORMATIONEN ÜBER DIE ZUSTÄNDIGEN 
BEHÖRDEN UND ANSCHRIFT FÜR NOTIFIKATIONEN AN DIE 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

▼M4 
BELGIEN 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/ 
sancties 

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/ 
sanctions 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions 

BULGARIEN 

https://www.mfa.bg/en/101 

TSCHECHISCHE REPUBLIK 

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html 

DÄNEMARK 

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 

▼C1 
DEUTSCHLAND 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/ 
Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html 

▼M4 
ESTLAND 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLAND 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id =28519 

GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPANIEN 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/ 
GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx 

FRANKREICH 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

KROATIEN 

http://www.mvep.hr/sankcije 

ITALIEN 

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe 

ZYPERN 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument 

LETTLAND 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

▼B
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LITAUEN 

http://www.urm.lt/sanctions 

LUXEMBURG 

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/ 
mesures-restrictives.html 

UNGARN 

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/ 
EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_ 
final.pdf 

ΜΑLTA 

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/ 
Sanctions-Monitoring-Board.aspx 

NIEDERLANDE 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

ÖSTERREICH 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLEN 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja 

PORTUGAL 

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/ 
sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx 

RUMÄNIEN 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOWENIEN 

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 

SLOWAKEI 

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINNLAND 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SCHWEDEN 

http://www.ud.se/sanktioner 

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

Anschrift für Notifikationen an die Europäische Kommission 
Europäische Kommission 
Dienst für außenpolitische Instrumente (FPI) 
Büro EEAS 07/99 
B-1049 Brüssel, Belgien 
E-Mail: relex-sanctions@ec.europa.eu. 

▼M4
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